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Wann: 
Sonntag, den 17. September 2023 

Wo: 
Spielplatz Rade, Dorfstraße, 24594 Rade b. Hohenwestedt 

Start:   ab 9:00 Uhr  
   (Startzeiten werden ca. 3 Tage vorher auf unserer Homepage  

  veröffentlicht www.rufv-hohenwestedt.de/reiterrallye) 
 

Startgebühr:  15 € pro Teilnehmer 
Bitte überweist die Startgebühr (bis zum Nennschluss)  
unter Angabe Eures Namens auf das Konto:  
Reit- und Fahrverein Hohenwestedt e.V. 
DE69 2105 0170 0100 0420 02 bei der Förde Sparkasse 

 

Nennungen bitte mit dem dafür vorgesehenen Nennformular bis zum 13. September 2023 
per E-Mail an: anmeldung@rufv-hohenwestedt.de (kein Handyfoto!) oder per Fax: an 04871 – 7630142 
oder postalisch an: Annika Block, Friedrichsruh 9 in 24594 Hohenwestedt. 
 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 
 

Geritten wird in 2er bis 4er- Gruppen. Der Start erfolgt alle 10 Minuten auf die 12-15 Km  
lange Strecke durch Spurbahn, Wald und Ortschaften. Geritten wird nach Ausschilderung. 
Es wird nicht auf Zeit geritten, jeder sollte das Reittempo den Ansprüchen seines Pferdes, 
sich selbst und seinen Mitreitern anpassen! Unterwegs müsst Ihr an verschiedenen 
Stationen euer Geschick und euer Wissen, nicht nur rund ums Pferd, beweisen. 
 

Für das Leibliche Wohl wird gesorgt! 
 

Bitte beachtet auch unsere Veranstaltungsbedingungen. Diese findet Ihr ebenfalls nochmal  
auf unserer Internetseite www.rufv-hohenwestedt.de! 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und Gäste sowie auf einen schönen Tag mit gutem  
Wetter und ganz viel Spaß! 



www.rufv-hohenwestedt.de 

Veranstaltungsbedingungen: 
 

* Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter und Pferdebesitzer tragen 
die volle Verantwortung für die Gesunderhaltung Ihrer Pferde. Die Reiter und 
Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach §833 BGB. Für jedes teilnehmende 
Pferd muss für die Dauer der Veranstaltung eine Pferdehaftpflichtversicherung 
bestehen. Während der gesamten 
Veranstaltung bleibt der Reiter/Besitzer Tierhüter i. S. des §834 BGB. Bei 
Minderjährigen haftet der Erziehungsberechtigte. Jeglicher Rückgriff auf den 
Veranstalter und seine Helfer ist ausgeschlossen. 
 
* Bei minderjährigen Teilnehmern muss eine formlose 
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten der Anmeldung 
beigefügt werden. 
 
* Zugelassen sind alle Pferde und Ponys, die mindestens 4 Jahre alt sind und 
deren Gesundheit, Kondition und Ausbildungsstand den Anforderungen 
entsprechen. Es dürfen nur Tiere teilnehmen, die an keiner ansteckenden 
Krankheit leiden sowie Influenza geimpft und entwurmt sind. In Zweifelsfällen 
kann auf Kosten des Teilnehmers ein Tierarzt zu Rate gezogen werden. Der 
Pferdepass ist mitzubringen. 
 
* Die Ausrüstung von Reiter und Pferd kann beliebig gewählt werden, muss 
aber zweckentsprechend und verkehrssicher sein. Hilfszügel, außer dem 
gleitenden Ringmartingal, sind nicht gestattet.  
Das Tragen eines Reithelms mit gültiger Norm EN 1384 ist Pflicht. 
 

o Fotos der Veranstaltung werden hinterher auf der Homepage des 
Reitvereins, auf der Facebook Seite und in regionalen Printmedien 
veröffentlicht. 

o Hunde müssen leider zu Hause bleiben. 
o Alle Teilnehmer und Begleitpersonen haben den Anweisungen des 

Veranstalters und deren Helfern Folge zu leisten. 


